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Der Kampf um Grönland – Teil 3
Vor dem Hintergrund der amtlichen1 

„Trump Corollary to the Monroe 
Doctrine“ („The Donroe Doctrine“), und 
der erklärten Ansprüche auf Grönland, 
sowie aufgrund der weiteren 
Erklärungen und Tatsachen, welche die 
USA seit dem 3. Januar 2026 in die Welt 
gesetzt haben, stellt sich die Frage, ob 
die USA als ein Aggressor angesehen 
werden können, gegen den Dänemark 
das „naturgegebene Recht“2 auf 
Selbstverteidigung ausüben darf.3

Ich meine: ja!
4
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Das Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung besteht nach Artikel 51 der 
UN-Charta nur „im Fall eines bewaffneten Angriffs“, es schließt also Präventivkriege und 
präventivkriegsähnliche  Maßnahmen  aus.5 Dänemark  (und  jeder  ihm  möglicherweise 
beistehende Drittstaat) muß also „vorläufig auf eigene Gefahr beurteilen, ob ein Angriffsfall 
vorliegt“.6

Zwar  haben die  USA noch  keine  militärische  Operation  zur  Besetzung Grönlands  gegen 
Dänemark gestartet, aber es wäre lebensfremd, anzunehmen, daß deshalb von den USA keine 
gegenwärtige Bedrohung und Gefährdung der dänischen Souveränität ausginge, d.h. mit einer 
militärischen Aggression des NATO-Mitgliedes USA gegen das NATO-Mitglied Dänemark 
muß jetzt jederzeit gerechnet werden. Dieser Fall ist im NATO-Vertrag nicht vorgesehen und 
nicht geregelt, er stellt eine Regelungslücke7 dar, gleichwohl muß entschieden werden, ob der 
Verbündete zum Aggressor mutierte und eine Gefahr für Dänemark und Grönland – bzw. für 
den  Weltfrieden  und  die  internationale  Sicherheit  –  darstellt,  und  wie  dieser  Gefahr 
angemessen begegnet werden kann. 

Dazu habe ich mich bereits  auf eine „friderizianische“8 Rechtsauffassung festgelegt,9 d.h., 
Dänemark sollte sich zu eigen machen, was König Friedrich II. von Preußen 1756 schrieb:

 „Der Angreifer ist aber nicht der, der den ersten Schuß tut, sondern der, der den Plan faßt,  
seinen Nachbarn anzugreifen, und dies offen durch seine drohende Haltung kundgibt.“10

Die konkreten und wiederholten Äußerungen des Präsidenten der USA lassen keinen Zweifel 
aufkommen, daß der Präsident jemand ist, „der den Plan faßt, seinen Nachbarn anzugreifen,  
und  dies  offen  durch  seine  drohende  Haltung  kundgibt.“ ––  Folglich  sind  die  USA ein 
„Aggressor“, und Dänemark ist berechtigt, den „den ersten Schuß“ abzugeben und auf dem 
Beistand der vertragstreuen NATO-Partner zu bestehen. Ein förmliches Ultimatum ist  das 
Mittel der Wahl, verbunden mit der Schließung des US-Konsulats in Nuuk (Grönland) und 
der Aufforderung, das militärische Personal und Material der USA, welches sich in Grönland 
befindet, innerhalb kürzester Frist abzuziehen.11 

Und  damit  es  wirkt,  und  die  USA  den  Ernst  der  Lage  erkennen,  sollte  Dänemark  eine 
Teilmobilmachung seiner Streitkräfte anordnen und dasselbe auch von seinen vertragstreuen 
Bündnis-Partnern  –  insbesondere  von  Kanada,  das  mit  den  USA  eine  gemeinsame 
Landgrenze hat, und de facto nicht weniger als Grönland gefährdet ist – verlangen, denn nur 
so wird „die Spreu vom Weizen getrennt“ und der wahre Wert der Geldvernichtungsmaschine 
NATO auch für jedermann ganz klar erkennbar.12

Schlösse man die „Schneider-Lücke“ im NATO-Vertrag, wären innerhalb der NATO deren 
Mitglieder zuständig, den internen Aggressor zu benennen, und ihn mit einfacher Mehrheit 
auszuschließen.  Ob der Aggressor in der Folge,  isoliert  und auf sich allein gestellt,  seine 
Aggression  fortzusetzen  beliebt,  wird  sich  erweisen  müssen,  der  Ansatz  ist  jedenfalls 
vielversprechender als die Hoffnung auf eine Verurteilung durch den Sicherheitsrat, denn de 
facto ist  eine  Verurteilung von Veto-Mächten  im Sicherheitsrat  praktisch  ausgeschlossen, 
wenn eine dieser Veto-Mächte selber der Aggressor ist. Man sollte deshalb das Procedere im 
Sicherheitsrat nicht als „kollektive Feststellung der Aggression“ bezeichnen, sondern als die 
Ausübung absoluter Herrschergewalt unter dem Deckmantel demokratischer Strukturen und 
vertraglicher Verfahrensordnungen:  So wie der  absolute König Friedrich positiv feststellte,  
wer der Angreifer ist, wird allein durch die Veto-Macht die absolute Feststellung getroffen,  
wer nicht der Aggressor ist. –– Eine sehr unschöne Situation!
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Das Ende der Fahnenstange ist erreicht: 
Die Bezahlschranke!

Liebe Leser, 

mein „Institut für Völkerrecht“ ist eine wissenschaftliche Forschungs-Einrichtung und eine 
„Denkfabrik“ (engl.: think tank). Wir arbeiten hier nicht zum Vergnügen, sondern  um Geld 
zu verdienen, damit unsere gute Arbeit, die seit mehr als 25 Jahren weltweit geschätzt wird, 
auch in den nächsten 25 Jahren fortgeführt werden kann.

URL: http://www.Schneider-Institute.de/28589.pdf   
URL: http://www.Schneider-Institute.de/1999-2024.htm  

Anders als die „Qualitäts-Medien“ bitten wir nicht um kleine Beträge, damit danach die Seite 
für den zahlenden Leser freigeschaltet wird, sondern um die Unterstützung durch Personen, 
Organisationen  und  Institutionen  aller  Art,  die  sich  finanzielle  Großzügigkeit  problemlos 
erlauben können. 

Die  Internet-Seiten  des  Instituts  für  Völkerrecht  bleiben  dann  für  alle  Leser  permanent 
zugänglich, und neue Veröffentlichungen, Aktualität und Qualität werden garantiert.

Wer Interesse hat, dieses Projekt zu unterstützen, wird gebeten, sich per E-Mail zu melden. 
Danke!

Gez. Schneider, im Januar 2026
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